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1) Parzellen:
Parzellen 7,8 sowie 11 und 12:

Die zu ändernden Bauparzellen befinden sich im Eigentum der

Die derzeit auf dem Grundstück bestehende Filiale der Rbk. Erding eG aus dem

Der Beschluß zur Änderung des Bebauungsplans wurde vom Gemeinderat der Gemeinde
Bockhorn am . . . . . . . . . . . . gefaßt und am . . . . . . . . . . . . . ortsüblich bekanntgemacht.
( § 2 Abs.1 BauGB).

Der von der Bebauungsplanänderung betroffenen Öffentlichkeit und den berührten
Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde auf der Grundlage des

1.

2.

Die Gemeinde Bockhorn hat mit Beschluß des Gemeinderates vom  . . . . . . . . . . die Änderung4.
des Bebauungsplanes  i.d.F. vom . . . . . . . . . .  gem.  §10 Abs.1 BauGB als Satzung beschlossen.

Die Änderung wurde am . . . . . . . . . . . . gem.  §10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht.5.
Der Änderungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden
im Rathaus, Zimmer-Nr. . . . . . zu jedermanns Einsicht bereitgehalten.  Über den Inhalt wird
auf Verlangen Auskunft gegeben.

Die Bebauungsplan-Änderung i.d.F. vom  . . . . . . . . . . . . . . . tritt damit in Kraft.

Auf die Rechtsfolge des  §44 Abs.3 Satz1 und 2 sowie des Abs.4 und des §215 Abs.1
BauGB ist hingewiesen worden.

1) Umgriff:
Die Änderung betrifft die Parzellen 7 bis 12 im Bereich WA 1,

2) Anlaß / Planungsziel:

2) Die Bebaubarkeit dieser Parzellen richtet sich nach der beiliegenden
Planzeichnung vom 04.05.2017.

2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11 Bockhorn "Ortskern"

Entwurfes der Bebauungsplanänderung
in der Zeit vom . . . . . . . . . . .          bis        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben (§3 BauGB).

Der Umfang der Änderungen kann nebenstehender Aufstellung entnommen werden.

Die Änderungen / Ergänzungen wurden unmittelbar

"!" gekennzeichnet.

Städtebauliche Gründe, die gegen eine Änderung im vorgesehenen Ausmaß
sprechen, liegen nicht vor.

Die Baufenster für Reihenhaus- und Doppelhausbebauung werden
komplett aufgelöst. An deren Stelle werden Baufenster für zwei Einzelhäuser

in Bockhorn gemäß § 13 BauGB

Jahr 1965 weist mit 3 Geschossen eine für die vor Ort abzuwickelnden

die Änderung des Bebauungsplanes beschlossen.
Der Gemeinderat der Gemeinde Bockhorn hat in der Sitzung vom 07.04.2016

Es gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes einschließlich
seiner Änderungen.

in den Text des Bestandsplanes eingearbeitet und mit einem
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mit Verkehrsflächen und Stellplätzen angeordnet.
Für den zu ändernden Bereich wird eine neue Nutzungsschablone WA 4
(Planzeichen identisch WA 1 jedoch Änderungen in den textlichen

Parzellen 7,8 sowie 11 und 12:

Raiffeisenbank Erding eG.

Parzellen 9 und 10:

Parzellen 9 und 10:
Das Baufenster für Reihenhausbebauung wird in ein Baufenster für eine
Einzelhausbebauung umgewandelt.

Durch die Neuordnung auf den vorgenannten Parzellen ist die aktuell vorgesehene
Reihenhausbebauung nicht mehr möglich. Diese wird daher in eine Einzelhaus-
bebauung umgewandelt.

INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN
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DORFSTR. 27,   85461 KIRCHASCH
TEL. 08122-49530, FAX. 08122-18450

aufzuhebende GrundstücksgrenzenX X X

max. 6,5 mbzw. WA4

Einzelhäuser: 2 WE je Einzelhaus

lediglich für Punkt 2. zulässig !!

!

!!

Anzahl der Stellplätze gemäß den Festsetzungen der jeweils gültigen
Stellplatzsatzung der Gemeinde Bockhorn.

4.2

nicht möglich. !

!
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8.6

bzw. der Änderung !!

nur Hausgruppen, Einzel- und Doppelhäuser zulässig !!

!

Festsetzungen) angelegt.
Die Wandhöhe für den Bereich WA 4 wird abweichend von WA 1 auf
WH = 6,5 m festgesetzt (siehe Systemschnitt).

Geändert am 11.07.2003 (1.Änderung)

Fl.-Nr. 176/21, /22, /23, /24, /29, /30, /31, /32

Bankgeschäfte viel zu große Nutzfläche auf und ist zudem stark sanierungsbedürftig.

Der geplante Neubau sieht für die Bankfiliale nur mehr eine Nutzfäche von
ca. 150 m² bei rein erdgeschossiger Anordnung vor.
Über der Filiale sowie im zweiten Baukörper sind insgesamt 6 Wohneinheiten

Um eine für die Ortschaft Bockhorn verträgliche Bebauung zu erreichen strebt die
Rbk. für den Neubau zwei Baukörper (Einzelhäuser), lediglich verbunden durch die
erforderliche Aufzugsanlage mit Foyer, Verkehrs- bzw. Fluchtwegen (Treppen) an.

eingeplant. Die Anordnung der erforderlichen Stellplätze erfolgt auf dem Grundstück
im EG-Bereich des zweiten Baukörpers sowie im Zufahrtsbreich vor der Bankfiliale.

Beleuchtung und Belüftung sind für beide Baukörper in ausreichendem Maß gegeben.

Die Gemeinde Bockhorn unterstützt das Vorhaben der Rbk. um den Standort der
Bankfiliale langfristig zu sichern sowie den durch den enormen Zuzug entstehenden
Wohnungsdruck mit dem Neubau der Wohneinheiten entgegen zu wirken.

Bockhorn, den                   . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinde Bockhorn Schreiner

1. BürgermeisterBockhorn, den                   . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gemeinde Bockhorn Schreiner

1. Bürgermeister

Bockhorn, den . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . Schreiner, 1. Bürgermeister

Bockhorn, den . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . Schreiner, 1. Bürgermeister

WA
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WA 4: 6,5 m! !

!

!

!

!

WA 4: 15-27°

2.4     WA 4
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Dachüberstand:
bei DN bis 20 Grad Traufe:          max. 1,20 m

Ortgang:          max. 1,00 m
bei DN bis 20 Grad Traufe:          max. 0,90 m

bei DN bis 20 Grad Traufe:          max. 0,90 m

Firstrichtung:

Ortgang:          max. 0,60 m

Ortgang:          max. 0,60 m

Dachdeckung: Satteldach Dachpfanne naturrot
Pultdach
Nebengeb.
Garage

Dachpfanne naturrot / Blech
Dachpfanne naturrot / Blech
begrüntes Flachdach zulässig

laut Planzeichen
bzw. anthrazit

/ anthrazit

!!

3 WE je Einzelhaus + 1 GE (Gewerbeeinheit) !!

nur Einzelhäuser zulässig

70 !!

!!

0,4

0,8

zwingend II

!!

!!

8.7 Immissionsschutz:

Für das Vorhaben sind daher Lärmschutzmaßnahmen erforderlich (orientierte Bauweise,
passive Maßnahmen).

Die Berechnung der Beurteilungspegel für Verkehrslärm (hier durch die ED 20) nach der
RLS 90 ergibt, dass die schalltechnischen Orientierungswerte für die städtebauliche Planung,
nach dem Beiblatt 1 der DIN 18005, an den nächstgelegenen Immissionsorten um bis zu
4 dB(A) tagsüber und bis zu 6 dB(A) in der Nacht überschritten werden.
Die sichere Einhaltung der Orientierungswerte kann erst ab einer Entfernung von 35 m
(von der Straßenmitte) gewährleistet werden.

Innerhalb des Einwirkbereiches der Unteren Hauptstraße (ED 20) sind Fenster und Öffnungen
von schutzbedürftigen Wohn- und Schlafräumen nach DIN 4109 an die zur Straße
abgewandten Gebäudeseiten zu orientieren.
Alternativ kann eine fensterunabhängige Lüftungsanlage installiert werden.
Dabei sind die Außenbauteile (Fenster, Wände etc...) so auszulegen, dass sie die dem
Lärmpegelbereich II und III der DIN 4109 entsprechenden Schalldämmmaße aufweisen
(Tabellen 8-10 der DIN 4109).
Der Einwirkbereich des Lärmpegelbereichs III erstreckt sich bis 16 m und der Einwirkbereich
des Lärmpegelbereichs II bis 35 m von der Straßenmitte.

Gartenhäuser mit einer Grundfläche bis zu 15 m2 und einer Gesamthöhe bis 3,0 m

/

28.09.2016

06.10.2016 07.11.2016

Die erneute Auslegung mit erneuter Behördenbeteiligung hat

stattgefunden.

3.
03.04.2017 18.04.2017in der Zeit vom . . . . . . . . . . .          bis        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04.05.2017
04.05.2017

04.05.2017

sind auch ausserhalb der Bauräume zulässig.

"Planzeichnung" erhält folgende Änderung:§ 1)

Der Bebauungsplan Nr. 11, Bockhorn "Ortskern", Fassung vom 11.07.2003 Begründung zur 2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 11

VERFAHRENSVERMERKE:

(1.Änderung), wird wie folgt geändert:

A) "Festsetzungen durch -Planzeichen" / B) " -Text" / C) "Hinweise":§ 2)

Diese B-Plan-Änderung tritt mit Ihrer Bekanntmachung an der Anschlagtafel§ 3)
der Gemeinde Bockhorn in Kraft.

Bockhorn "Ortskern":

BEBAUUNGSPLAN BOCKHORN "NR. 11 - ORTSKERN" - BESTAND ( 1. Änd.)

Übersichtsplan
M = 1:2000

BEBAUUNGSPLAN BOCKHORN "NR. 11 - ORTSKERN" - NEU ( 2. Änd.)

Verkehrsfläche privat mit Einfriedungsverbot

Grünfläche privat

für Zufahrten zu Garagen, Carports und Stellplätzen

Baufenster
Allgemeines Wohngebiet, §4 BauNV

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

M = 1:1000

Satzung

Gemeinde Bockhorn
Landkreis Erding

Fassung vom 04.05.2017

Bebauungs- und Grünordnungsplan

Änderung gem. §13 BauGB, M = 1:1000

M = 1:1000

Nr. 11.2 - Ortskern Bockhorn

B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT / HINWEISE

C. HINWEISE / VERFAHRENSVERMERKEA. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

C. HINWEISE / VERFAHRENSVERMERKE
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M = 1:200
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/ 6-18° nur bei Pultdach

Die GRZ kann für die in §19 Abs.4 BauNVO genannten
Anlagen bis zu ..... v. H. überschritten werden, höchstens
jedoch bis zu einer GRZ von 0,8.

Die GRZ kann für die in §19 Abs.4 BauNVO genannten
Anlagen bis zu 50 v. H. überschritten werden, höchstens
jedoch bis zu einer GRZ von 0,8.
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